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verfahren, Verhältnis zwischen Orden Uun: [ )1- Würzburg 2017 Uuro 24 .00 (D)
Özese) anhand der einzelnen Paragraphen der uro 24. 70 (A) ( HF 33,90 ISBN U /8-3-4)49-
Verfahrensordnung unfer Berücksichtigung (04398-8
Uun: Einbeziehung der einschlägigen Best1im-
ILUNSCH des für Cdie römisch-katholische Kirche ach WI1IE VOorT wird über Clie staatliche Legit1-

mlierung VOo  3 medizinischen Handlungenderzeit geltenden kirchlichen Gesetzbuchs, des
Lebensende durchaus kontrovers diskutiert.Codex lurı1s C anonI1lc1 VOo  3 1983, des staatlichen
uch finden sich ın den einzelnen taatenRechts un: der Literatur dargelegt Uun: kom-

mentIiert. DIie 1mmM erstien Abschnitt erulerten fünf kuropas unterschiedliche diesbezügliche Ke-
gelungen. e anzuzeigende, breit angelegtePunkte, Cdie gegenüber der Rahmenordnung Arbeit, Cdie 1mmM Jahr 2016 der Katholisch-VOo  3 2010 einer Verbesserung bedurften, WIE

Anzeigen bei der Ombudsstelle, Plausibilitäts- Theologischen Fakultät der Unıiversita: Erfurt
als Dissertation ANSCHOILLILL wurde un: 11U  3prüfung, keine Umgehung des Bischofs, bessere

Difterenzierung der Yien VOo  3 Ma{fßsnahmen, Clie publiziert für einen größeren Interessentenkreis
vorliegt, wendet sich der rage Z ob eın Seel-etonung der Rechte der Beschuldigten, wurden

nach Meinung des AÄAutors „weitgehend yrfüllt“ SOTSCI „katholischen Gläubigen, Cdie aufgrund
einer bewussten Herbeiführung des Todes,147-149, hier 147) YOLZ der durchaus posit1-

VEl Würdigung der Verfahrensordnung werden durch Behandlungsabbruch der _verzicht 1mmM

uch redaktionelle Versehen, Redundanzen Sinne eiInNnes 7Zulassens des Sterbens der auf-
Uun: Spannungen angesprochen, Cdie jedoch für srund eiINes ın auf SCHOMMLENE. Todes durch

Schmerzmittelgabe AUS dem Leben geschiedenCdie PraxI1is VO  3 keinem größeren Gjewicht selen.
sind, VOT dem Hintergrund ihres fundamen-[Das umfangreiche Literaturverzeichnis, In dem

cstaatliche Uun: kirchliche Quellen SOWIE Clie S E- talen Rechts auf eın kirchliches Begräbnis un:
der Pflicht der Kirche, eın solches feiern, Cdiekundärliteratur ausführlich zusammengefasst

sind, das detaillierte Sachregister Uun: cdas Ab- Feler eiINes soölchen gewähren der verweigern
kann, darf der muss“ Vorwort, 3)kürzungsverzeichnis erleichtern Cdie praktische Näherhin nımmt der Verfasser AUS-Arbeit mıt dem Band Miıt dem Werk liegt gehend VO  3 einer Aussage VOo  3 Kardinal C'hris-erstmals 1n€e Kommentierung der Verfahrens-

ordnung der Österreichischen Bischöfe bei toph Schönborn, Wilen, VO April 20172 über
Cdie Verunsicherung ein1ger Seelsorger mıtBeschuldigung JL sexuellen Missbrauchs

Uun: (jewalt VOI, wobel Cdie Verfahrensordnung Blick auf das pastorale Verhalten ın moralisch
nicht 11UT darlegt Uun: erortert, sondern uch fragwürdigen Lebenssituationen zunächst

1n€e Begriffsbestimmung VOo  3 Futhanasie un:ın den Zusammenhang des staatlichen Rechts
der Republik ÖOsterreich SOWIE des katholischen Sterbehilfe VOT. Er betrachtet Cdie Situation VOo  3

cschwer- un: unheilbarkranken Menschen 1mmMKirchenrechts (u.a. Arbeitsrecht, Datenschutz-
recht, ÖOrdensrecht, Vereinsrecht, Weiherecht) Kontext der heutigen Medizin un: beleuchtet

Cdie ethische Beurteilung medizinischer and-gestellt wird, dass das Werk nicht 11UT 1n€e
ersie ausführliche wissenschaftliche Befassung lungen Ende des Lebens eiInNnes Menschen

durch das kirchliche Lehramt SOWIE Clie T1heo-mıt der Verfahrensordnung bei Beschuldigung
JL sexuellen Missbrauchs Uun: (Gjewalt der logie der kirchlichen Begräbnisliturgie. Ebenso
Österreichischen Bischöfe Ist, sondern für einen wendet sich dem kirchlichen Begräbnisrecht
vielfältigen Personenkreis uch 1n außerst ın selner geschichtlichen Entwicklung Uun: ın

wertvolle Hilfe ın €ezug auf Information Uun: Orm der gegenwartigen Regelungen Z
bei VOT allem der rage nach dem Recht derCdie Anwendung der Verfahrensordnung ın der

PraxI1s. Gläubigen auf eın kirchliches Begräbnis SOWIE

Innshruck Wilhelm Kees der Pflicht der Kirche, eın solches gewähren,
nachgegangen wird.

e pastorale Handreichung der niederlän-
dischen Bischöfe VO Oktober 2005 miıt dem

* Karger, Mıchasel: Kırchliches Begräbnis Titel „Pastorale orge rund Cdie BUu-
Futhanasıe? Fıne theologisch-recht- thanasie der Beihilfe zu Suizid”, Cdie 1mmM Än-

lıche Studcle zu kırchlichen Auftrag „lote schluss cdas ın den Niederlanden April
pbegraben un Trauernde trösten“ (Erfurter 2004 beschlossene (Jeset7z über Cdie Strafireiheit
Theologische Studien 113) Echter Verlag, VOo  3 bewusster Lebensbeendigung Uun: Beihilfe
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verfahren, Verhältnis zwischen Orden und Di-
özese) anhand der einzelnen Paragraphen der 
Verfahrensordnung unter Berücksichtigung 
und Einbeziehung der einschlägigen Bestim-
mungen des für die römisch-katholische Kirche 
derzeit geltenden kirchlichen Gesetzbuchs, des 
Codex Iuris Canonici von 1983, des staatlichen 
Rechts und der Literatur dargelegt und kom-
mentiert. Die im ersten Abschnitt eruierten fünf 
Punkte, die gegenüber der Rahmenordnung 
von 2010 einer Verbesserung bedurft en, wie 
Anzeigen bei der Ombudsstelle, Plausibilitäts-
prüfung, keine Umgehung des Bischofs, bessere 
Diff erenzierung der Arten von Maßnahmen, die 
Betonung der Rechte der Beschuldigten, wurden 
nach Meinung des Autors „weitgehend erfüllt“ 
(147–149, hier 147). Trotz der durchaus positi-
ven Würdigung der Verfahrensordnung werden 
auch redaktionelle Versehen, Redundanzen 
und Spannungen angesprochen, die jedoch für 
die Praxis von keinem größeren Gewicht seien. 
Das umfangreiche Literaturverzeichnis, in dem 
staatliche und kirchliche Quellen sowie die Se-
kundärliteratur ausführlich zusammengefasst 
sind, das detaillierte Sachregister und das Ab-
kürzungsverzeichnis erleichtern die praktische 
Arbeit mit dem Band. Mit dem Werk liegt 
erstmals eine Kommentierung der Verfahrens-
ordnung der österreichischen Bischöfe bei 
Beschuldigung wegen sexuellen Missbrauchs 
und Gewalt vor, wobei die Verfahrensordnung 
nicht nur darlegt und erörtert, sondern auch 
in den Zusammenhang des staatlichen Rechts 
der Republik Österreich sowie des katholischen 
Kirchenrechts (u. a. Arbeitsrecht, Datenschutz-
recht, Ordensrecht, Vereinsrecht, Weiherecht) 
gestellt wird, so dass das Werk nicht nur eine 
erste ausführliche wissenschaft liche Befassung 
mit der Verfahrensordnung bei Beschuldigung 
wegen sexuellen Missbrauchs und Gewalt der 
österreichischen Bischöfe ist, sondern für einen 
vielfältigen Personenkreis auch eine äußerst 
wertvolle Hilfe in Bezug auf Information und 
die Anwendung der Verfahrensordnung in der 
Praxis.
Innsbruck  Wilhelm Rees

◆ Karger, Michael: Kirchliches Begräbnis 
trotz Euthanasie? Eine theologisch-recht-
liche Studie zum kirchlichen Auftrag „Tote 
begraben und Trauernde trösten“ (Erfurter 
Theologische Studien 113). Echter Verlag, 

Würzburg 2017. (426) Pb. Euro 24,00 (D) / 
Euro 24,70 (A) / CHF 33,90. ISBN 978-3-429-
04398-8.

Nach wie vor wird über die staatliche Legiti-
mierung von medizinischen Handlungen am 
Lebensende durchaus kontrovers diskutiert. 
Auch fi nden sich in den einzelnen Staaten 
Europas unterschiedliche diesbezügliche Re-
gelungen. Die anzuzeigende, breit angelegte 
Arbeit, die im Jahr 2016 an der Katholisch-
Th eologischen Fakultät der Universität Erfurt 
als Dissertation angenommen wurde und nun 
publiziert für einen größeren Interessentenkreis 
vorliegt, wendet sich der Frage zu, ob ein Seel-
sorger „katholischen Gläubigen, die aufgrund 
einer bewussten Herbeiführung des Todes, 
durch Behandlungsabbruch oder -verzicht im 
Sinne eines Zulassens des Sterbens oder auf-
grund eines in Kauf genommenen Todes durch 
Schmerzmittelgabe aus dem Leben geschieden 
sind, vor dem Hintergrund ihres fundamen-
talen Rechts auf ein kirchliches Begräbnis und 
der Pfl icht der Kirche, ein solches zu feiern, die 
Feier eines solchen gewähren oder verweigern 
kann, darf oder muss“ (Vorwort, 3).

Näherhin nimmt der Verfasser – aus-
gehend von einer Aussage von Kardinal Chris-
toph Schönborn, Wien, vom 2. April 2012 über 
die Verunsicherung einiger Seelsorger mit 
Blick auf das pastorale Verhalten in moralisch 
fragwürdigen Lebenssituationen – zunächst 
eine Begriff sbestimmung von Euthanasie und 
Sterbehilfe vor. Er betrachtet die Situation von 
schwer- und unheilbarkranken Menschen im 
Kontext der heutigen Medizin und beleuchtet 
die ethische Beurteilung medizinischer Hand-
lungen am Ende des Lebens eines Menschen 
durch das kirchliche Lehramt sowie die Th eo-
logie der kirchlichen Begräbnisliturgie. Ebenso 
wendet er sich dem kirchlichen Begräbnisrecht 
in seiner geschichtlichen Entwicklung und in 
Form der gegenwärtigen Regelungen zu, wo-
bei vor allem der Frage nach dem Recht der 
Gläubigen auf ein kirchliches Begräbnis sowie 
der Pfl icht der Kirche, ein solches zu gewähren, 
nachgegangen wird.

Die pastorale Handreichung der niederlän-
dischen Bischöfe vom Oktober 2005 mit dem 
Titel „Pastorale Sorge rund um die Bitte um Eu-
thanasie oder Beihilfe zum Suizid“, die im An-
schluss an das in den Niederlanden am 1. April 
2004 beschlossene Gesetz über die Straff reiheit 
von bewusster Lebensbeendigung und Beihilfe 
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zu Suizid verfasst worden 1st, wird als Modell KULTURGESC  ICHTEfür Cdie Regelung seelsorglichen Handelns 1mmM
Fall einer bewussten Herbeiführung des Todes
gesehen. uch wird Cdie rage nach einer mögli- ©  e Gerl-Falkovitz, Hanna-Barbara: Mlıt Freun-

dınnen im Gespräch. Christliche Frauen A Uhen Feler der Kranken- un: Sterbesakramente
ın diesen Fällen aufgegriften, während auf den W Jahrtausenden (tO0pOS taschenbücher

Verlagsgemeinschaft Dlus, G»(ärztlich) assıstierten Suizid als Mischform velaer 2017 uro 11,95 (D) uro
VOo  3 JTötung auf Verlangen un: Suizid nicht
explizit eingegangen wird ES gelingt dem Ver- 12,30 (A) /CHF 12,54 ISBEN Y /8-3-836/-10/8-

fasser zeigen, „dass der Seelsorger gefordert
1st, nicht 11UT umfassende Kenntnisse über den ©  e Gerl-Falkoviıtz, Hanna-Barbara: Frau
Verstorbenen Uun: dessen Familie sammeln, Männın Menschin. Zwischen FeamınısmMUS
sondern uch fundierte Grundkenntnisse hin- un Gender (t0pOSs taschenbücher
sichtlich der staatlichen Rechts- un: medi7i- Verlagsgemeinschaft Dlus, Kavelaer
nischen Gemengelage, der kirchlichen Lehre, 20716 Uuro 13,95 (D) uro 14,40
humanwissenschaftlicher Implikationen der
Situation VOo  3 cschwerer Krankheit SOWIE der (A) ( HF 14,64 ISBEN Y /8-3-8367/-1056-5

Theologie des kirchlichen Begräbnisses un: der DIie beiden Taschenbücher sSind wen1g VT -

anderte Neuauflagen Zweler VOT ein1gen Jahrenrechtlichen Ausgestaltung” (381) un: hierfür
entsprechende Krıterlen Uun: Hilfestellungen erschienener Werke der inzwischen emerıtiler-

geben. Kritisch wird angesprochen, dass ten Dresdner Religionsphilosophin. „Freundin-
1mmM Fall der Gewährung eiInNnes kirchlichen Ke- nen AUS dem Jahr 1994 wurde eın Kapitel
gräbnisses bislang guL WI1IE keine Vorschläge Edith eın (und 1mM Titel) erweltert, „rrau

Mannın Menschin“ AUS dem Jahr 2009 mıtfür 1n€e liturgische Feler gibt Außer 7 weifel
steht für den Verfasser, dass 1n€e grundlegende einem Vorwort erganzt.
kirchliche "Irauer-)Pastoral uch dann gefOr- Miıt „Christliche Frauen AUS WEe] Jahrtau-
dert 1st Uun: erfolgen IL11USS$, WEI111 1n€e Begräb- senden“ legt Gerl-Falkovitz 1n€e Portratsamm -
nisfeier nicht möglich 1St. lung VOI, Cdie miıt Marıa beginnt Uun: VOo  3 der

DIie Arbeit eistet einen wesentlichen Kel1l- Kalserın Iheophanu 1mmM Jahrhundert über
trag ZuUu!r Sensibilisierung Uun: ZuUuU!T Förderung des Hildegard VOo  3 Bıngen, Hedwig VOo  3 Schlesien,
innertheologischen Dialogs SOWIE des Dialogs C aterina VO  3 Siena Uun: AÄAnnette VOo  3 Droste-
miıt den Juristischen Uun: humanwissenschaftli- Hülshofft 1Ns Jahrhundert führt Edith
hen Wissenschaften. N1e rag dazu bei,; Cdie be- eın un: Ida Friederike (3JO0T!rres. 7Zudem be-
trofflfenen Seelsorger sprach- un: handlungsfä- cchreibt Gerl-Falkovitz Clie Wahrnehmung der
hig machen Uun: 1n€e theologisch-ethisch TYau bei Komano Guardini Uun: Cdie ähe der
un: kirchenrechtlich verantwortbare Seelsorge TYau agle Uun: Erlösung bei Werner BKer-
1mmM Fall einer bewussten Herbeiführung des Miıt ihrer vielgesichtigen Sammlung
Todes eisten. Wenngleich Clie kirchenrecht- beabsichtigt Cdie Autorin 1n€e „Augenöffnung‘
liche Perspektive 1mmM Mittelpunkt steht, werden für „geglückte Frauentraditionen“ ın der (1E-
uch terminologische, theologische, lehramtli- schichte des Christentums, auch, Zugänge
he, medizinische, liturgische bzw. liturgiewis- zu „Besten der Kirche“ cchaften. (7 f.)
senschaftliche Uun: moraltheologische Aspekte Der Zzwelte Band, „Frrau Mannın Men-
berücksichtigt. Der Band 1st nicht 11UT 1n€e ersie schin. Zwischen Fem1inısmMUSsS un: Gender“”, 1st
fundierte Auseinandersetzung mıt der Ihema- 1n€e Auseinandersetzung der Autorin mıt der
tik 1mmM wissenschaftlichen Bereich, sondern uch heute „drängendsten anthropologischen Frage”
VOo  3 C11OTINET praktischer Bedeutung, Ca dem (7) Gerl-Falkovitz lotet 61€ ın acht Kapiteln
Seelsorger wesentliche (Entscheidungs-)Hilfen kultur- un: religionsgeschichtlich AaUS, erhebht
für seIn pastorales Handeln Cdie and Sibt, cdas Spannungsfeld VO  3 C'hristentum Uun: HFe-

MINISMUS, stellt „die” Gender-'Iheorie Uun:LEr macht deutlich, dass weltere krörterungen
der ematik sOowohl wissenschaftlich als uch „die feministische Göttin  ‚6C auf den Prüfstand
unfer pastoralem Aspekt un: seltens der Ver- Uun: scheut nicht VOT Fragen nach Ordination
antwortlichen ın der Kirche entsprechende VOT- der Keuschheit zurück. Der Schlüssel für 1ne
gaben un: Hilfestellungen braucht. verantwortbare Anthropologie, Cdie miıt dem
Innshruck Wilhelm Kees Impuls des C'hristentums „zeitgenössische E1in-
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zum Suizid verfasst worden ist, wird als Modell 
für die Regelung seelsorglichen Handelns im 
Fall einer bewussten Herbeiführung des Todes 
gesehen. Auch wird die Frage nach einer mögli-
chen Feier der Kranken- und Sterbesakramente 
in diesen Fällen aufgegriff en, während auf den 
(ärztlich) assistierten Suizid als Mischform 
von Tötung auf Verlangen und Suizid nicht 
explizit eingegangen wird. Es gelingt dem Ver-
fasser zu zeigen, „dass der Seelsorger gefordert 
ist, nicht nur umfassende Kenntnisse über den 
Verstorbenen und dessen Familie zu sammeln, 
sondern auch fundierte Grundkenntnisse hin-
sichtlich der staatlichen Rechts- und medizi-
nischen Gemengelage, der kirchlichen Lehre, 
humanwissenschaft licher Implikationen der 
Situation von schwerer Krankheit sowie der 
Th eologie des kirchlichen Begräbnisses und der 
rechtlichen Ausgestaltung“ (381), und hierfür 
entsprechende Kriterien und Hilfestellungen 
zu geben. Kritisch wird angesprochen, dass es 
im Fall der Gewährung eines kirchlichen Be-
gräbnisses bislang so gut wie keine Vorschläge 
für eine liturgische Feier gibt. Außer Zweifel 
steht für den Verfasser, dass eine grundlegende 
kirchliche (Trauer-)Pastoral auch dann gefor-
dert ist und erfolgen muss, wenn eine Begräb-
nisfeier nicht möglich ist.

Die Arbeit leistet einen wesentlichen Bei-
trag zur Sensibilisierung und zur Förderung des 
innertheologischen Dialogs sowie des Dialogs 
mit den juristischen und humanwissenschaft li-
chen Wissenschaft en. Sie trägt dazu bei, die be-
troff enen Seelsorger sprach- und handlungsfä-
hig zu machen und so eine theologisch-ethisch 
und kirchenrechtlich verantwortbare Seelsorge 
im Fall einer bewussten Herbeiführung des 
Todes zu leisten. Wenngleich die kirchenrecht-
liche Perspektive im Mittelpunkt steht, werden 
auch terminologische, theologische, lehramtli-
che, medizinische, liturgische bzw. liturgiewis-
senschaft liche und moraltheologische Aspekte 
berücksichtigt. Der Band ist nicht nur eine erste 
fundierte Auseinandersetzung mit der Th ema-
tik im wissenschaft lichen Bereich, sondern auch 
von enormer praktischer Bedeutung, da er dem 
Seelsorger wesentliche (Entscheidungs-)Hilfen 
für sein pastorales Handeln an die Hand gibt. 
Er macht deutlich, dass es weitere Erörterungen 
der Th ematik sowohl wissenschaft lich als auch 
unter pastoralem Aspekt und seitens der Ver-
antwortlichen in der Kirche entsprechende Vor-
gaben und Hilfestellungen braucht.
Innsbruck Wilhelm Rees

KULTURGESCHICHTE

◆ Gerl-Falkovitz, Hanna-Barbara: Mit Freun-
dinnen im Gespräch. Christliche Frauen aus 
zwei Jahrtausenden (topos taschenbücher 
1078). Verlagsgemeinschaft topos plus, Ke-
velaer 2017. (208) Pb. Euro 11,95 (D) / Euro 
12,30 (A) / CHF 12,54. ISBN 978-3-8367-1078-
7.

◆ Gerl-Falkovitz, Hanna-Barbara: Frau – 
Männin – Menschin. Zwischen Feminismus 
und Gender (topos taschenbücher 1056). 
Verlagsgemeinschaft topos plus, Kevelaer 
2016. (286) Pb. Euro 13,95 (D) / Euro 14,40 
(A) / CHF 14,64. ISBN 978-3-8367-1056-5.

Die beiden Taschenbücher sind wenig ver-
änderte Neuaufl agen zweier vor einigen Jahren 
erschienener Werke der inzwischen emeritier-
ten Dresdner Religionsphilosophin. „Freundin-
nen“ aus dem Jahr 1994 wurde um ein Kapitel 
zu Edith Stein (und im Titel) erweitert, „Frau – 
Männin – Menschin“ aus dem Jahr 2009 mit  
einem neuen Vorwort ergänzt.

Mit „Christliche Frauen aus zwei Jahrtau-
senden“ legt Gerl-Falkovitz eine Porträtsamm-
lung vor, die mit Maria beginnt und von der 
Kaiserin Th eophanu im 10. Jahrhundert über 
Hildegard von Bingen, Hedwig von Schlesien, 
Caterina von Siena und Annette von Droste-
Hülshoff  ins 20. Jahrhundert führt zu Edith 
Stein und Ida Friederike Görres. Zudem be-
schreibt Gerl-Falkovitz die Wahrnehmung der 
Frau bei Romano Guardini und die Nähe der 
Frau zu Magie und Erlösung bei Werner Ber-
gengruen. Mit ihrer vielgesichtigen Sammlung 
beabsichtigt die Autorin eine „Augenöff nung“ 
für „geglückte Frauentraditionen“ in der Ge-
schichte des Christentums, auch, um Zugänge 
zum „Besten an der Kirche“ zu schaff en. (7 f.)

Der zweite Band, „Frau – Männin – Men-
schin. Zwischen Feminismus und Gender“, ist 
eine Auseinandersetzung der Autorin mit der 
heute „drängendsten anthropologischen Frage“ 
(7). Gerl-Falkovitz lotet sie in acht Kapiteln 
kultur- und religionsgeschichtlich aus, erhebt 
das Spannungsfeld von Christentum und Fe-
minismus, stellt „die“ Gender-Th eorie und 
„die feministische Göttin“ auf den Prüfstand 
und scheut nicht vor Fragen nach Ordination 
oder Keuschheit zurück. Der Schlüssel für eine 
verantwortbare Anthropologie, die mit dem 
Impuls des Christentums „zeitgenössische Ein-
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